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Bei Antwort bitte GZ anführen.

Enitec GmbH,
Gewerbe der Überlassung von Arbeitskräften,
Herne, BRD,
Anzeige gemäß $ 373a Abs. 4 GewO L994.

M¡tteilung gemäß 5 373a Abs.5 Z 1 GewO L994

Auf Grund der Anzeige der Enitec GmbH mit dem Sitz in Herne, Bundesrepublik

Deutschland, (verantwortlicher gesetzlicher Veftreter: Markus Ungebauer, geboren am

04.03.t964), teilt die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ge-

mäß 5 373a Abs. 5 Z L GewO 1994 mit, dass der vorübergehenden und gelegentli-

chen grenzüberschreitenden Ausübung ihrer in der Bundesrepublik Deutschland befugt

ausgeübten Tätigkeit:

Gewerbe der Überlassung von Arbeitskräften

keine gesetzlichen Hindernisse nach diesem Bundesgesetz entgegenstehen und daher

gegen die Erbringung ihrer den Gegenstand der Anzeige bildenden Dienstleistung in

Österreich kein Einwand besteht.

Bei der Erbringung der Díenstleistung sind die für die Ausübung des Gewerbes gel-

tenden österreichischen Rechtsvorschriften zu beachten.

Hinweis gemäß $ 373a Abs. I GewO L994:
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Der Dienstleister hat zusätzlich zur Erfüllung sonstíger Informationsanforderungen

dem Dienstleistungsempfänger schriftlich vor Vedragsabschluss folgende Informatio-

nen zu liefern:

. falls der Dienstleister in ein Handelsregister oder ein ähnliches öffentliches Register

eingetragen ist, das Register, in das er eingetragen ist, und die Nummer der Eintra-

gung oder gleichwertige, der ldentifikation dienende Angaben aus diesem Register;

. falls die Tätigkeit im Niederlassungsmitgliedstaat zulassungspflichtig ist, den Namen

und die Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde;

. die Berufskammern oder vergleichbare Organisationen, denen der Dienstleister an-

gehört;

. die Berufsbezeichnung oder, falls eine solche Berufsbezeichnung nicht existieft, den

Ausbildungsnachweis des Dienstleisters und den Mitgliedstaat in dem die Berufsbe-

zeichnung verliehen bzw. der Ausbildungsnachweis ausgestellt wurde;

. falls der Dienstleister eine mehrwertsteuerpflichtige Tätigkeit ausübt, die Umsatz-

steueridentifikationsnummer nach Art. 22 Abs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG zur

Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über díe Umsatzsteuern -
Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungs-

grundlage;

. Einzelheiten zu einem Versicherungsschutz oder einer anderen Aft des individuellen

oder kollektiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht.

Wien, am 23.05.2018
Für die Bundesministerin :

Mag.Dr.iur. Manfred Steiner

Unterzeichner Bundesm¡n¡ster¡um filr D¡gital¡s¡erung und W¡rtschaftsstandort

Datum/Ze¡t 2018-05-23T10:07:49+02:00

Aussteller-zert¡f ¡kat CN=a-s¡gn-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im
eleklr. Datenverkehr GmbH,C=AT

SeÍ¡en-Nr. 12374973t\

H¡nweis D¡eses Dokumenl wurde amtssign¡ert.
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